
         
 

 

 
 

 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Stadtverordnetenfraktion Niddatal 

Fraktionsvorsitzender Oliver Seuss Tel: 0177 9614583   
eMail: oliveraseuss78@gmail.com 
 

An den Stadtverordnetenvorsteher 

Herrn Florian Porth 

über die Stadtverwaltung 

Assenheim, Hauptstraße 2 

61194 Niddatal 
 

30.06.2022 

Antrag  
 

Sehr geehrter Herr Porth, 

 

wir bitten Sie, die folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu nehmen. 

 

Erweiterungsantrag zu VO/2022/247 Biomülltonne 
 

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.06.2022 mehrheitlich der 4.Änderungsatzung zur Abfallsatzung 

der Stadt Niddatal zugestimmt. 

 

Der Magistrat wird aufgefordert die Änderungssatzung dahingehend zu korrigieren, dass den Haushalten in 

Niddatal ein Wahlrecht hinsichtlich einer Biomülltonne eingeräumt wird, wenn Abfallbesitzer in der Lage 

sind die Verwertung eigenverantwortlich auf ihrem Grundstück durchzuführen. 

 

Das Recht auf Eigenkompostierung ohne die Verpflichtung auf Zahlung einer Grundgebühr besteht. 

 

Begründung: Im Nachgang zur oben genannten STVV hat die Fraktion Bündnis90/Die GRÜNEN Anfragen 

an das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie und das Hessische Ministerium für 

Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz geschickt, um abzuklären, ob der oben 

erwähnte Beschluss formal juristisch korrekt ist. 

 

Mit Schreiben vom 30.06.2022 ist vom HLNUG folgende Antwort der Fraktion übermittelt worden.   

 

Bei Abfällen zur Beseitigung gilt die Überlassungspflicht privater Haushaltungen unbeschränkt. Bei Abfällen 
zur Verwertung sieht § 17 Abs. 1 S. 1 Ausnahmen von der grundsätzlichen Überlassungspflicht der privaten 
Haushaltungen vor. Die Überlassungspflicht besteht in diesem Fall nur, soweit die Abfallbesitzer zu einer 
Abfallverwertung auf den von ihnen im Rahmen ihrer privaten Lebensführung genutzten Grundstücken nicht 
in der Lage sind oder diese nicht beabsichtigen. Sofern die Abfallbesitzer zur Verwertung in der Lage sind, 
besteht insofern ein Wahlrecht, ob die Verwertung eigenverantwortlich durchgeführt wird oder die Abfälle 
den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern überlassen werden. 
 
Ob private Haushaltungen selbst zur Verwertung in der Lage sind, bestimmt sich nach den Anforderungen des 
§ 7 Abs. 3, wonach die Verwertung ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen hat. Vor allem darf keine 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten sein. Eine solche Beeinträchtigung kann z.B. bei 
der Eigenkompostierung als einer Form der Eigenverwertung dann nicht ausgeschlossen werden, wenn dieser 



 

Verwertungsvorgang in nicht nur geringem Maße Siedlungsungeziefer (z.B. Ratten) anzieht oder 
Geruchsbelästigungen in der Nachbarschaft verursacht. (BeckOK UmweltR/Giesberts, 62. Ed. 1.4.2022, KrWG 
§ 17 Rn. 11, 12) 
 
Letztlich kann für den konkreten Einzelfall festgestellt werden, dass ein „Recht auf Eigenkompostierung“ 
besteht, soweit die gesetzlich dargestellten Voraussetzungen vorliegen. 
 
 

 

Eine weitere Erläuterung erfolgt mündlich. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Der Fraktionsvorsitzende 


